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Zweck dieser Studie ist es, sich mit den
Bücherverboten und der Sperrung des 

Zugangs zu Büchern zu befassen, die die 
türkische Regierungspartei seit dem Mili-
tärputschversuch vom 15. Juli 2016 unter 
Verletzung nationaler und allgemeiner ge-
setzlicher Bestimmungen anwendet, um 
Personen und Gruppen, die sie als ihre 
Gegner:innen betrachtet, einzuschüchtern 
und zum Schweigen zu bringen.

In dem Bericht werden die Aktivitä-
ten der politischen Macht untersucht, 
die gegen die von der Verfassung und 
dem Gesetz garantierte ,,Meinungs- und 
Gedankenfreiheit” im ganzen Land ver-
stoßen. In diesem Bericht werden anhand 
ausgewählter Beispiele folgende Verstö-
ße untersucht:

* Das Verbieten von Büchern
* Die Beschlagnahmung von Büchern
* Druckverbots und der Verbreitung

von Büchern
* Die Verhinderung des Zugangs von

Gefangenen und Verurteilten zu Büchern, 
die nicht unter das Publikationsverbot 
fallen

* Das Betrachten von Besitz von
bestimmten Büchern als Beweis für Ver-

brechen und Terror 
Die in dem Bericht angesprochenen 

Themen und die ausgewählten Beispiele 
spiegeln nur einen kleinen Teil der Fälle 
von Verboten/Einschränkungen der ,,Frei-
heit zur Veröffentlichung und Verbreitung 
von Äußerungen” wider, die im ganzen 
Land aufgetreten sind. Es kann jedoch 
festgehalten werden, dass der Bericht 
wichtige Daten offenbart, die die Gesin-
nung der politischen Macht in der Türkei 
und den Verhaltenskodex des derzeitigen 
Justizsystems bezüglich der Meinungs-
freiheit aufzeigt.

Datenquelle und Methodik
Bei der Erstellung des Berichts 

wurden Urteile der Gerichte herangezo-
gen. Darüber hinaus wurden Veröffent-
lichungen in den lokalen und nationalen 
Medieneinrichtungen analysiert, die über 
die oben genannten Punkte thematisiert 
haben, so z.B. der Versuch der Menschen, 
besagte Bücher und Zeitschriften zu 
verstecken oder unbemerkt zu verbren-
nen, um nicht des Terrors beschuldigt zu 
werden. Die in den Gerichtsprotokollen 
wiedergegebenen Zustände  wurden 
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zusammen mit den Nachrichten und 
Kommentaren, die als offene Quellen 
zugänglich sind, analysiert und chronolo-
gisch in den Bericht aufgenommen.

Einführung
Das Recht auf freie Meinungsäu-

ßerung und Gedankenfreiheit bildet die 
Grundlage der Demokratie und ist für den 
Schutz der Menschenwürde unerlässlich. 
Die Vielfalt der Wissens- und Informa-
tionsressourcen ist eine Grundvoraus-
setzung für kulturelle Vielfalt, Kreativität, 
Wohlstand, Toleranz und die Entwicklung 
von Gesellschaften auf der ganzen Welt. 
Viele Bücher sind im Laufe der Jahre in 
der Welt und in der Türkei verboten oder 
eingeschränkt worden, weil man befürch-
tete, dass Bücher eine unerwünschte Wir-
kung auf die Gesellschaft haben könnten.

Bücher und ähnliche Veröffentli-
chungen, die eine Ideologie propagieren, 
nationale oder religiöse Gefühle aufsta-
cheln, die Menschen in die Irre führen, 
eine polarisierende Wirkung auf die 
Gesellschaft haben und eine Gefahr für 
die nationale Sicherheit darstellen, sind 
verboten, unterliegen der Gerichtsbarkeit, 
werden per Gerichtsbeschluss beschlag-
nahmt und es werden sogar eine Reihe 
von Maßnahmen ergriffen, einschließlich 
der Verhaftung ihrer Autoren.

Das Verbot, die Beschlagnahme und 
die Vernichtung von Büchern und ähnli-
chen Materialien, die von den staatlichen 
Behörden als anstößig erachtet werden, 
erweisen sich als ein Akt diktatorischer 
und repressiver Regime.

Das Verbot von Büchern in der Türkei 
war eine Maßnahme, die in der Regel 
mit Militärputschen einherging. Diese 
Maßnahmen wurden nicht nur vom Staat 
durchgeführt, sondern oft auch von den 
Buchbesitzern, um sich selbst zu schüt-
zen. In der Zeit des 12. März, insbeson-

dere bei den Hausdurchsuchungen in 
Istanbul, wurden viele Bücher von ihren 
Besitzern in Öfen und Kellern verbrannt, 
da sie als kriminelle Elemente betrachtet 
werden konnten. Nach dem Militärputsch 
vom 12. September 1980 wurden Zehn-
tausende von Büchern sowohl vom Staat 
als auch von ihren Eigentümern vernich-
tet. Der Grund dafür ist ein Gesetz, das 
vom Nationalen Sicherheitsrat während 
des 12. Septembers erlassen wurde. Mit 
diesem Gesetz, das die Vernichtung be-
schlagnahmter Bücher erlaubte, erreichte 
das Büchergemetzel seinen Höhepunkt. 
Nach dem Militärputsch vom 12. Sep-
tember wurden auf Beschluss des Natio-
nalen Sicherheitsrats viele Journalist:in-
nen und Schriftsteller:innen strafrechtlich 
verfolgt, und 39 Tonnen Zeitungen und 
Zeitschriften wurden vernichtet.

Nach den Bestechungs- und Kor-
ruptionsermittlungen vom 17. bis 25. 
Dezember 2013 hat die Regierung 
direkt in das Justizwesen eingegriffen 
und nicht nur Staatsanwält:innen und 
Richter:innen entlassen, sondern auch 
radikale Änderungen zu ihren Gunsten im 
Strafprozesssystem vorgenommen. Die 
Vorschriften zur Kontrolle von Maßnah-
men wie Durchsuchung, Abhörung und 
Verhaftung hatten im Wesentlichen auch 
Folgen, die sich unmittelbar auf die Me-
dienfreiheit auswirkten. Mit dem kürzlich 
eingeführten System der Friedensrichter 
in Strafsachen sind die in jedem Gerichts-
ort ernannten Richter:innen zu denjenigen 
geworden, die die Entscheidungen über 
die ,,Verweigerung des Zugangs” und die 
,,Antwort-Berichtigung (Widerlegung)” 
treffen. Mit der Änderung wurde die 
Aufsichtsbefugnis der Strafrichter:innen 
erster Instanz abgeschafft und durch ein 
System ersetzt, in dem die Entscheidun-
gen der Friedensrichter:innen ebenfalls 
von einem Friedensrichter überwacht 
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werden.
So werden die einschlägigen Bestim-

mungen des türkischen Strafgesetzbuchs 
und des Anti-Terror-Gesetzes häufig und 
willkürlich eingesetzt, um Andersdenken-
de und kritische Stimmen zum Schwei-
gen zu bringen und andere Personen 
abzuschrecken.

Von den insgesamt 925 Urteilen, in 
denen der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) zwischen 1959 
und 2020 einen Verstoß gegen Artikel 10 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) feststellte, ergingen 387 
in Beschwerden gegen die Türkei.  Die 
überwiegende Mehrheit dieser EGMR-Ur-
teile bezieht sich auf Verurteilungen nach 
den ,,Anti-Terror-Bestimmungen” des 
türkischen Strafgesetzbuchs und des 
Anti-Terror-Gesetzes.

In dem Bericht ,,Türkiye’de Can 
Çekişen İfade Özgürlüğü” (Moribund 
freedom of expression in Turkey) erklären 
die Menschenrechtsanwälte Dr. Kerem 
Altiparmak und Prof. Dr. Yaman Akdeniz 
diese Situation wie folgt: ,,Die Hauptthe-
men in den gegen die Türkei vor dem 
EGMR angestrengten Verfahren zur 
Meinungsfreiheit sind Terrorismus und 
Gewalt. Die meisten Urteile des EGMR 
beruhen auf Propaganda im Namen 
terroristischer Organisationen (gemäß 
Artikel 6 und 7 des Antiterrorgesetzes), 
auf der Veröffentlichung von Artikeln oder 
Büchern, die zu Hass oder Feindseligkeit 
aufstacheln oder Verbrechen oder Krimi-
nelle verherrlichen, oder auf der Verbrei-
tung von Botschaften an die Öffentlichkeit 
(gemäß Artikel 312 des früheren Straf-
gesetzbuchs und Artikel 215 und 216 
des aktuellen Strafgesetzbuchs); Dies 
bezieht sich auf automatische Verurtei-
lungen gemäß Artikel 6/2 des Antiterro-
rismusgesetzes für die Veröffentlichung 
von Erklärungen einer terroristischen 

Organisation zusammen mit Verurteilun-
gen wegen Beleidigung und öffentlicher 
Verleumdung der türkischen Nation, der 
Republik Türkei, der Großen Türkischen 
Nationalversammlung oder der geistigen 
Persönlichkeit des Staates, der staatli-
chen Institutionen und der Streitkräfte 
(Artikel 159 des früheren Strafgesetzbu-
ches und Artikel 301 des aktuellen Straf-
gesetzbuches), unabhängig vom Kontext 
oder Inhalt der fraglichen Erklärungen. 
Der EGMR ist generell der Ansicht, dass 
diese Äußerungen (in Artikeln, Büchern, 
Veröffentlichungen usw.) nicht zu Hass 
oder Gewalt aufstacheln und daher den 
Eingriff in die Meinungsfreiheit des An-
tragstellers nicht rechtfertigen.

Nach dem Putschversuch vom 15. 
Juli 2016 wurde der Kampf gegen den 
Terrorismus als Hauptgrund für Eingriffe 
in die Meinungsfreiheit angeführt. Nach 
der Wahl von Recep Tayyip Erdoğan 
zum Präsidenten im Jahr 2014 wurden 
auch gegen den Präsidenten gerichtete 
Äußerungen in die Kategorie der häufig 
bestraften Äußerungen aufgenommen. 
Kerem Altıparmak erklärt: ,,Die Türkei 
durchlebt eine Zeit, in der fast jeder, von 
dissidenten Akademiker:innen bis hin 
zu Parlamentarier:innen, Künstler:innen, 
Journalist:innen und Schriftsteller:innen, 
verhört, verhaftet und strafrechtlich 
verfolgt werden kann, weil er oder sie 
terroristische Propaganda macht oder 
Mitglied einer terroristischen Organisati-
on ist.”

Die Türkei gehörte in den letzten Jah-
ren zu den Ländern mit den schlechtesten 
Ergebnissen in Bezug auf die Meinungs- 
und Pressefreiheit in der Welt. Dies spie-
gelt sich auch in internationalen Berichten 
wider. Reporter ohne Grenzen (RSF) 
setzte die Türkei 2016 auf Platz 151 von 
insgesamt 180 Ländern in der Rangliste 
der Pressefreiheit 2017 auf Platz 155.

VERBOTENE 
BÜCHER

05



EREIGNISSE VOR DEM 15. JULI 
2016; Konfiszierung von PRESSE- 
und VERLAGSORGANISATIONEN 
durch den staatlichen Treuhänder

SCHLIESSUNG VON 23 MIT DER 
IPEK-GRUPPE VERBUNDENEN 
MEDIENUNTERNEHMEN
Im Rahmen der Operationen gegen 

die Koza İpek Holding, zu der 23 Medien-
unternehmen, darunter die Tageszeitung 
,,Bugün“ und der Fernsehsender ,,Ka-
naltürk TV“, gehören, führte die Polizei 
eine Razzia nach der anderen im Gebäu-
de der Holding durch. Die Holding wurde 
am 26. Oktober 2015 auf Beschluss des 
5. Strafgerichtshofs von Ankara durch die
Bestellung eines Treuhänders beschlag-
nahmt.

Beschlagnahmung der 
ZAMAN-Verlagsgruppe
Am 4. März 2016 traten mit der Ent-

scheidung des 6. Istanbuler Strafgerichts-
hofs Treuhänder in die seit 1986 tätige 

Zaman-Zeitung ein und übernahmen 
die Geschäftsführung. In den darauffol-
genden Tagen wurden auch andere mit 
Feza Yayıncılık A.Ş. verbundene Unter-
nehmen, zu denen auch Zaman gehört, 
die Verwaltung von der Zeitung Meydan, 
Today’s Zaman, Cihan News Agency, Ac-
tion Magazine, Zaman Book, Cihan Media 
Distribution, Irmak TV, Radio Cihan, Za-
man America, Zaman Azerbaijan, Zaman 
Austria, Zaman Europe, Zaman Bulgaria, 
Zaman Kazakhstan, Zaman Romania 
und Zaman Turkmenistan an Treuhänder 
übertragen.

Konfiszierung der KAYNAK 
Verlagsgruppe
Bei 19 Unternehmen, einer Stiftung 

und einem Verein, die der Kaynak Holding, 
einer der wichtigsten Verlagsgruppen der 
Türkei, angehören, wurden auf Beschluss 
der Generalstaatsanwaltschaft Istan-
bul-Anatolien Treuhänder eingesetzt, weil 
sie der ,,Fethullah-Terrororganisation/
Parallelstaatsstruktur” angehören. Am 18. 
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November 2015 betraten die Treuhänder 
die Verwaltungsgebäude des Unterneh-
mens in Üsküdar, Bağcılar und Bayram-
paşa in Istanbul, begleitet von Teams 
der Abteilung für Finanzkriminalität der 
Istanbuler Polizei. In den Firmengebäuden 
wurden Durchsuchungen und Beschlag-
nahmungen durchgeführt. 7 Treuhänder, 
die anstelle der Geschäftsführer der 
Unternehmen ernannt wurden, traten ihr 
Amt an.

Im ,,Freedom of Publishing Report” 
des türkischen Verlegerverbands vom 
Juni 2016 heißt es: ,,Unter den beschlag-
nahmten Unternehmen befanden sich die 
wichtigsten Verlage, insbesondere im Be-
reich Bildung und Prüfungsvorbereitung, 
sowie Hunderte von Buchhandelsketten, 
Vertriebsfirmen und Papierunternehmen. 
Die Beschlagnahme dieser Unterneh-
men durch den Staat, deren Beitrag zum 
Wachstum des Verlagswesens und des 
kulturellen Lebens durch ihre inländischen 
Aktivitäten, Exporte ins Ausland und den 
Verkauf von Urheberrechten, wurde als 
ein Ereignis interpretiert, das die türkische 

Publikationswelt untergraben wird.”
Nach dem Amtsantritt der Treu-

händer wurde die Veröffentlichung der 
,,Vereinfachten Risale-i Nur”-Werke, 
die vom Ufuk-Verlag, der zur Kaynak 
Holding gehört, herausgegeben werden, 
auf Anordnung des Treuhänders İmran 
Okumuş im März 2016 gestoppt und die 
Exemplare in 148 Geschäften und allen 
Lagern beschlagnahmt. In der Presse 
wurde berichtet, dass die Entscheidung, 
Risale-i Nur zu beschlagnahmen, dem 
Treuhänder Okumuş vom Abgeordneten 
der AK-Partei in Isparta, Said Yüce, mitge-
teilt wurde.

Vor der Treuhänderschaft wurden 
in den Verlagen der Kaynak Holding 
insgesamt 3298 verschiedene Buchtypen 
von 714 Autor:innen veröffentlicht. Laut 
dem Unternehmensbericht vom 8. März 
2016 wurden insgesamt 3 Millionen 630 
Tausend 737 Bücher aus den Bereichen 
Religion, Familie, Kinder, Literatur, Roma-
ne, Reisen, Poesie und Biografie von 714 
Autoren von den Treuhändern vernichtet.
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08 VERLETZUNGEN DER 
MEINUNGSFREIHEIT IM RAHMEN 
DER EREIGNISSE NACH DEM 
15. JULI 2016

Die ,,Freiheit der Meinungsäußerung” 
und die “Freiheit der Veröffentlichung 
und Verbreitung von Äußerungen” wur-
den in der Atmosphäre der Ungerechtig-
keit, die nach dem Militärputschversuch 
vom 15. Juli 2016 ihren Höhepunkt 
erreichte, stark beeinträchtigt. Einige 
Praktiken, die selbst in den Jahren des 
Militärputsches vom 12. September 
nicht vorkamen, nahmen nach dem 15. 
Juli einen massenhaften Charakter an. 
301.878 Bücher, von denen viele legal 
veröffentlicht wurden und die meisten 
vom Bildungs- und Disziplinarausschuss 
des Bildungsministeriums empfohlen 
wurden, wurden verboten, beschlag-
nahmt und zerstört.

Nach der Verhängung des Ausnah-
mezustands (OHAL) im ganzen Land für 
90 Tage durch den Ministerrat am 20. 
Juli 2016 wurde auf der Grundlage von 
Artikel 121 der Verfassung eine Vielzahl 
von Gesetzesdekreten (KHK) erlassen.

Während des Ausnahmezustands 
(OHAL) bis zum Ende des 18. Juli 2018 
wurden 37 Gesetzesdekrete (KHK) er-
lassen, mit denen insgesamt 30 Verlage 
und 116 Medienunternehmen geschlos-
sen wurden.

Hunderttausende von Büchern, die 
in Verlagen erschienen waren, die per 
Dekret geschlossen worden waren, wur-
den innerhalb eines Tages zu verbotenen 
Publikationen. Die Personen, die diese 
Publikationen in ihren Häusern hatten, 
wurden verhört und verhaftet. Ein Nach-
richtenportal wurde 62 Mal geschlossen.

PRAKTIKEN UND DISKUSSIONEN 
ÜBER DAS RECHT AUF FREIE MEINUNG 
NACH DEM 15. JULI 2016

Bildungsminister Ziya Selçuk teilte 
mit, dass nach dem Putschversuch vom 
15. Juli 301.878 Bücher und Ressourcen
mit Bezug zur FETO in den dem Minis-
terium angeschlossenen Einrichtungen
vernichtet wurden.

In seiner Erklärung vom 4. August 
2016 sagte Präsident Erdoğan: ,,Er hat 
angeblich Bücher geschrieben, er hatte 
Werke. Ich sagte zu den religiösen An-
gelegenheiten, lasst uns einen Blick auf 
diese Bücher werfen, es gibt Ausdrücke in 
diesen Büchern, die mit unserer Religion 
unvereinbar sind. Machen Sie von nun an 
ein Buch mit dem Titel ‘FETOs Sünden-
galerie’”.

Celal Büyük, der stellvertretende Mufti 
von Erzurum, erklärte am 6. August 2016 
gegenüber der Presse: ,,Diese Bücher, 
die dem Führer der FETO-Organisation 
gehören, müssen sortiert und gereinigt 
werden, damit sie unsere Kinder nicht 
weiter vergiften”.

Der Vorsitzende des Bildungs- und 
Disziplinarausschusses des Ministe-
riums für nationale Bildung, Alpaslan 
Durmuş, sagte, dass eine unterschwellige 
Botschaft mit Wörtern, die häufig von 
terroristischen Organisationen verwendet 
werden, und die Veröffentlichungen von 
Personen, deren Verbindungen und Zuge-
hörigkeit zu terroristischen Organisatio-
nen festgestellt wurden, von der nationa-
len und nationalen Software “intihal.net” 
bestimmt werden.

VERLETZUNG VON ARTIKEL 
10 DER EMRK UND DER INDIZES 
ZUR PRESSEFREIHEIT
Trotz der pandemischen Bedingun-

gen hat der Europäische Gerichtshof für 
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Klagen und Zulässigkeitsentscheidungen 
zu Beschwerden über Rechtsverletzun-
gen angekündigt. Laut der Bilanz des 
EGMR für das Jahr 2020 wurde auf einer 
Pressekonferenz am Sitz des Gerichts-
hofs in Straßburg bekannt gegeben, dass 
die Türkei erneut das europäische Land 
ist, in dem das Recht auf freie Meinungs-
äußerung am häufigsten verletzt wird, 
und dass sie nach Russland an zweiter 
Stelle der beim EGMR eingereichten 
Klagen steht.

Der EGMR meldete 80 Verstöße 
gegen Artikel 10 der EMRK über ,,Mei-
nungsfreiheit” in ganz Europa. Es hat sich 
gezeigt, dass der 10. Artikel der Konven-
tion in der Türkei am häufigsten verletzt 
wurde. Die Türkei wurde in 31 Fällen und 
Russland in 23 Fällen wegen Verstoßes 
gegen Artikel 10 verurteilt.

EGMR hat in der Rechtssache Duman 
gegen die Türkei (Antrag Nr. 15450/03) 
am 6. Oktober 2015 entschied, dass 
der Antragsteller wurde nur wegen des 
Besitzes von Materialien wie Büchern, 
illegalen Veröffentlichungen, Fahnen usw. 
im Parteigebäude angeklagt und verur-
teilt wurde und dass das Verhalten des 
Antragstellers jedoch nicht als Unter-
stützung der rechtswidrigen Handlungen 
ausgelegt werden kann, da weder die 
inländischen Gerichtsentscheidungen 
noch die Einlassungen der Regierung 
Anhaltspunkte dafür lieferten, dass die 
fraglichen Materialien Gewalt, Widerstand 
oder einen Aufstand befürworteten (siehe 
Gerger v. Türkei [GC], Nr. 24919/94, § 
50, 8. Juli 1999 und, im Gegensatz dazu, 
Halis Doğan v. Türkei, Nr. 75946/01, §§ 
35 38, 7. Februar 2006). Die Gründe der 
inländischen Gerichte für die Verurtei-
lung und das Urteil des Klägers wurden 

als nicht angemessen und ausreichend 
qualifiziert, um den Eingriff in die Mei-
nungsfreiheit des Klägers zu rechtfertigen 
(siehe, neben anderen Urteilen, Mou-
vementraëliensuisse v. Schweiz [GC], Nr. 
16354/06, § 48, EGMR 2012 (Auszüge) 
und Animal Defenders International v. 
the United Kingdom [GC], Nr. 48876/08, § 
100, EGMR 2013) (Zitate). Der Gerichts-
hof entschied, dass eine Verletzung von 
Artikel 10 der Konvention vorlag.

Diese Situation spiegelt sich auch in 
internationalen Berichten wider. Türkei 
war im Jahr 2021 auf Platz 153 (von 
insgesamt 180) auf der Rangliste der 
Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen 
(RSF). In dem Pressefreiheitsindex 2021 
von Freedom House wird die Türkei in der 
Kategorie ,,nicht freie Länder” geführt und 
belegt Platz 146 von 195 Ländern.

BUCH ALS BEWEIS FÜR TERROR
Seit seinem Inkrafttreten ist das 

Anti-Terror-Gesetz das Gesetz, das die 
Meinungs- und Publikationsfreiheit in 
der Türkei am stärksten beeinträchtigt 
und den Grundstein für ein Massaker der 
Meinungsfreiheit gelegt hat. Insbeson-
dere die darin enthaltene vage Definition 
von ,,Terrorismus” hat immer wieder den 
Weg für willkürliche Praktiken geebnet. 
Artikel 6/2, der den Straftatbestand des 
,,Druckens oder Veröffentlichens von Er-
klärungen oder Aussagen terroristischer 
Organisationen” regelt, der direkt mit der 
Veröffentlichungsfreiheit zusammen-
hängt, und Artikel 7/2, der den Straftatbe-
stand der ,,Propaganda für eine terro-
ristische Organisation” regelt, führen zu 
zahlreichen Verstößen mit Ergebnissen, 
die im Widerspruch zur Rechtsprechung 
des EGMR stehen.

In einer demokratischen Gesellschaft 



VERBOTENE 
BÜCHER

10 stellt der Akt der ,,Propaganda” keine 
Straftat im Rahmen der ,,Freiheit der 
Meinungsäußerung und -verbreitung” 
dar. Damit eine Propagandahandlung 
als Straftat angesehen werden kann, 
muss der Gedanke auf ein unrechtmä-
ßiges Ergebnis in Bezug auf Qualität/
Inhalt gerichtet sein. In den Hunderten 
von Entscheidungen über das Verbot von 
legal gedruckten Büchern wurde jedoch 
außer abstrakten Aussagen wie ,,Es wird 
angenommen, dass der Führer der Ter-
rororganisation Fethullah Gülen mit dem 
Ziel geschrieben hat, die Sympathie der 
Öffentlichkeit zu gewinnen und Personal 
für die Organisation zu rekrutieren” keine 
rechtliche Begründung gegeben. 

In dem Gutachten von Prof. Dr. Çetin 
Özek vom 04.04.2001 über einige Bücher, 
darunter auch die verbotenen Bücher, 
heißt es: ,,Wenn man die Themen, die der 
Angeklagte (Fethullah Gülen) in all seinen 
veröffentlichten Büchern behandelt, und 
die Art und Weise, wie er sie beschreibt, 
sorgfältig untersucht, lassen sich die 
Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: 
Damit die Merkmale des islamischen 
Glaubens, dem er angehört, und das um 
ihn herum definierte moralische Ver-
ständnis von der breiten Masse ange-
nommen und akzeptiert werden; auf eine 
völlig friedliche und versöhnliche Art und 
Weise, frei von allen Arten von Konflikten 
und Härte; unter Achtung und Einhaltung 
der von der Wissenschaft dargelegten 
Wahrheiten; bietet er religiöse und mo-
ralische Ansichten und Ratschläge nicht 
nur auf nationaler Ebene, sondern auch 
für die ganze Welt der Menschheit an, 
um zu positiven Themen wie Brüderlich-
keit, Frieden, Versöhnung und Toleranz 
zusammenzukommen. Dabei sieht er 
es als eine notwendige Bedingung an, 
in Übereinstimmung mit den Grenzen 

der Legalität und Legitimität zu handeln. 
Mit diesen Gedanken spricht Fethullah 
Gülen nicht von einer ,,Veränderung der 
staatlichen Grundordnung”, sondern er 
verweist auf die Übernahme des etablier-
ten Systems und dessen weitere Verbes-
serung und Stärkung. Man sieht, dass 
es Äußerungen gibt, die der Existenz und 
Kontinuität des Staates Unantastbarkeit 
zuschreiben und selbst Diskussionen im 
Rahmen des Staatsbegriffs vermeiden 
wollen. Er rät dies nicht nur der Republik 
Türkei, deren Bürger er ist, sondern auch 
den Leser:innen und denjenigen, die sich 
seine Gedanken in allen Ländern zu eigen 
machen, in denen seine Botschaft einen 
größeren geografischen Raum erreicht. 
Die Theokratie lässt sich nicht mit der Re-
ligion des Islam vereinbaren; die absolute 
Notwendigkeit der Wissenschaft auch 
für das Verständnis der Religion; dass 
die Hauptbedeutung des Dschihad in der 
geistigen Schulung und nicht in Blut und 
Konflikten liegt; dass die gewaltsame 
Verbreitung religiöser Überzeugungen 
dem Wesen der Religion widerspricht; die 
ständigen Wiederholungen und Beto-
nungen der Predigt von Brüderlichkeit, 
Toleranz, Versöhnung und Frieden unter 
allen Völkern sind die Schlussfolgerun-
gen, zu denen man gelangt, wenn man 
die Bücher des Autors in ihrer Gesamtheit 
bewertet. Natürlich ist man nicht ver-
pflichtet, seine Gedanken zu teilen, und er 
ist nicht unkritisch. Aber man kann ihm 
nicht vorwerfen, dass er seine Gedanken 
und Überzeugungen nicht teilt.

Jede dieser Veröffentlichungen, die 
von den Angeklagten im Lichte der oben 
genannten Kriterien verfasst wurden, stört 
in Anbetracht der durch ihren Inhalt zum 
Ausdruck gebrachten Bedeutungsein-
heit nicht den Frieden der Gesellschaft, 
sondern ist im Gegenteil ein von religi-
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auf Toleranz und Dialog beruht. Während 
sie in diesen Veröffentlichungen dazu 
angehalten werden, ihre humanitären, 
rechtlichen und religiösen Pflichten 
als Einzelpersonen, als Bürger und als 
Gläubige zu erfüllen, wurde die Sorge um 
die Erhaltung des sozialen Friedens nicht 
vernachlässigt. Mit anderen Worten: Es 
wurden keine Äußerungen gemacht, die 
die öffentliche Sicherheit beeinträchti-
gen, provozieren oder zu einer Straftat 
auffordern. Betrachtet man alle Werke, die 
Gegenstand der Studie sind, so stellt man 
fest, dass ständig zu Frieden, Toleranz, 
Dialog und Versöhnung aufgerufen wird. 
Auch hier handelt es sich bei den An-
sichten, die in den betreffenden Werken 
vertreten werden, eher um moralische 
Empfehlungen für den Einzelnen, und es 
wird keine Erklärung für eine Änderung 
der staatlichen Ordnung abgegeben. Bei 
diesen moralischen Empfehlungen han-
delt es sich hingegen um eine Tätigkeit, 
die der Angeklagte als religiöser Amtsträ-
ger und Schriftsteller ausübt, und diese 
Tätigkeit sollte im Rahmen der in unserer 
Verfassung garantierten Gedanken- und 
Meinungsfreiheit akzeptiert werden.”

Im Gegensatz zum Bericht aus dem 
Jahr 2001 ist in den Gerichtsakten zu den 
Terrorismusvorwürfen kein Bericht eines 
Sachverständigen über die Gründe für das 
Verbot und die Vernichtung der Bücher 
enthalten, und auch in den öffentlich 
zugänglichen Quellen wird kein Bericht in 
diesem Zusammenhang erwähnt.

BUCHVERBOT IN GERICHTSAKTEN
Nach dem 15. Juli 2016 wurden die 

elementarsten Rechtsgrundsätze ignoriert 
und Entscheidungen gegen die Grund-
rechte und -freiheiten von der Staatsan-
waltschaft und den Gerichten getroffen. 

In diesem Zusammenhang wurde auf der 
Grundlage des Ermittlungsschreibens 
der Staatsanwaltschaft Bakırköy vom 
29.07.2016 mit der Nummer 2016/68394 
und des Beschlusses des 3. Strafge-
richts von Bakırköy vom 29.07.2016 mit 
der Nummer 2016/3189 der Druck und 
Vertrieb von Büchern, CDs, DVDs und 
anderen elektronischen Materialien, die 
Fethullah Gülen gehören, sowie von 672 
Büchern, die sich auf Gülen beziehen, ver-
boten und ein Verkaufsverbot verhängt.

In der Entscheidung heißt es: ,,... zum 
Verbot des Drucks, der Verteilung und des 
Verkaufs der CD, DVD und anderer elekt-
ronischer Materialien, die in der beigefüg-
ten Liste aufgeführt sind und von denen 
angenommen wird, dass sie vom Führer 
der terroristischen Organisation Fetullah 
Gülen verfasst wurden, um Sympathien 
in der Bevölkerung zu gewinnen und Mit-
glieder für die Organisation zu rekrutieren, 
in Übereinstimmung mit Artikel 7/2 des 
Anti-Terror-Gesetzes und Artikel 25/2 
des Pressegesetzes Nr. 5187, und zur 
Beschlagnahme der erhaltenen Bücher...”

In dem Beschlagnahmebeschluss 
wurde als Begründung angeführt, dass 
die fraglichen Bücher von Fethullah Gülen, 
dem Anführer der terroristischen Orga-
nisation, verfasst worden sein sollen, um 
Sympathien in der Öffentlichkeit zu gewin-
nen und Mitarbeiter für die Organisation 
zu rekrutieren. Eine konkrete Begründung 
für die Berücksichtigung in der Entschei-
dung wurde nicht vorgelegt.

Die Erscheinungsdaten der verbote-
nen Bücher liegen vor 2010, einschließlich 
derjenigen, die in den 1990er Jahren 
veröffentlicht wurden.

Die Pressemitteilung der Oberstaats-
anwaltschaft Istanbul Bakırköy und die 
Entscheidung des 3. Strafgerichtshofs 
von Bakırköy lauten wie folgt:
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Nach dieser Entscheidung wurde die Liste der verbotenen Bücher in die von der 
Sicherheitsabteilung der Generaldirektion für Sicherheit im POLNET-System angeleg-
te Datei mit der Bezeichnung ,,Confiscation Orders” (Beschlagnahmeanordnungen) 
aufgenommen, und die Bücher auf dieser Liste wurden als Beweismittel für Straftaten 
akzeptiert. Wenn die bei der Beschlagnahme sichergestellten Bücher nicht in der Liste 
enthalten sind, wird ein neuer Beschluss gefasst und der Liste hinzugefügt.
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Nach diesen Entscheidungen wurde der ,,Besitz” von Büchern, deren Ver-

öffentlichung und Verkauf verboten war, als Beweis für die ,,Mitgliedschaft in 
einer terroristischen Vereinigung” akzeptiert.

Mit dem Urteil Nr. 2017/145 und dem Beschluss Nr. 2018/236 beschloss 
das 2. Hohe Strafgericht Elazığ, die in den Häusern von 19 Angeklagten, die 
wegen ,,Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung” 
angeklagt waren, beschlagnahmten Bücher, CDs und andere Materialien mit 
der Begründung zu beschlagnahmen, dass es sich dabei um strafrechtliche 
Beweise handele.
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Schriftliches und digitales Material, das bei der Durchsuchung von Wohnungen und 
Arbeitsplätzen im Rahmen der ,,Terrorismus”-Ermittlungen nach dem 15. Juli 2016 
gefunden wurde, wurde von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt. Legal ver-
öffentlichte Bücher und ähnliche Materialien, die keinen Straftatbestand erfüllen, wurden 
in dem Bericht als Beweismittel für eine Straftat erfasst und an die zuständigen Stellen 
weitergeleitet.



VERBOTENE 
BÜCHER

19

In der Panik-Atmosphäre, die von der politischen Macht durch die ,,Hexenjagd” 
im Anschluss an die Korruptions- und Bestechungsoperationen vom 17. Dezember 
2013 und den Putschversuch vom 15. Juli 2016 geschaffen wurde, wollten die Men-
schen legal gedruckte Bücher und alle Arten von Publikationen verbotener Verlage in 
ihren Wohnungen oder an ihren Arbeitsplätzen loswerden, um nicht als Mitglied einer 
,,terroristischen Organisation” zu gelten. Doch selbst diese Bemühungen haben zu 
strafrechtlicher Verfolgung geführt. Wie aus der nachstehenden Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft hervorgeht, wurden die weggeworfenen Bücher Gegenstand einer 
,,Benachrichtigung”, und die ,,Kriminellen” wurden durch Fingerabdrücke der Bücher 
ermittelt. Gegen die Personen, deren Fingerabdrücke in den Büchern, die in den Müll 
geworfen worden waren, gefunden wurden, wurde ein Verfahren wegen Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet.



BUCHVERBOT/ENTSORGUNG 
IN DER PRESSE
Viele Entscheidungen der Justiz, die 

durch die Intervention der politischen 
Macht am 17. Dezember 2013 und 
danach umgestaltet wurde, verletzten 
die Freiheit der Meinungsäußerung und 
der Verbreitung von Meinungen; sie 
haben zu Prozessen und Strafen wegen 
Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung gegen Personen geführt, die 
Gülens Bücher zu Hause, am Arbeits-
platz oder in ihrem Auto hatten.

Bürger:innen, die Bücher und andere 
Materialien loswerden wollten, die im 
Nachhinein in die Liste der ,,verbotenen 
Bücher” aufgenommen wurden, wurden 
zu Opfern von Denunzianten, die von der 
Regierung indoktriniert, ermutigt und un-
terstützt wurden. Diese Kriminalisierung 
durch den Besitzt von Büchern durch die 
politische Macht führte zu einer Dämo-
nisierung dieser Menschen in den Augen 
der Öffentlichkeit.

Im Folgenden sind Beispiele aus der 
Presse zusammengestellt. Aus dem 
Inhalt der Nachrichten geht hervor, dass 
der Besitz eines Buches als Beweis 
für die Anschuldigung einer terroris-
tischen Vereinigung akzeptiert wird 
und Menschen unter Missachtung der 

Unschuldsvermutung angeklagt und 
bloßgestellt werden.

Takvim: Verhaftet und 
festgenommen, weil er Gülens 
Bücher aus seinem Haus 
genommen hat
,,Der 60-jährige Yılmaz Yazgeldi, der 

dabei erwischt wurde, wie er die Bücher 
von Fethullah Gülen aus seinem Haus in 
Düzce entfernte, um sie zu vernichten, 
wurde vom Gericht festgenommen.

Eine Person, die sah, wie Yılmaz Ya-
zgeldi die Bücher in Kisten und Säcken 
aus seinem Haus holte und in sein Auto 
legte, informierte die Polizei. Bei der 
Untersuchung durch die eintreffenden 
Polizeiteams wurde festgestellt, dass die 
Bücher Fethullah Gülen, dem Anführer 
der Fethullah-Terrororganisation/Par-
allelstaatsstruktur, gehörten. Während 
Yazgeldi in Gewahrsam genommen wur-
de, wurden eine Tasche, ein Paket und 
zwei Säcke mit Büchern und fast 100 
CDs beschlagnahmt, von denen einige 
Predigten von Gülen enthielten. Yazgeldi, 
der angab, die Bücher herausgenommen 
zu haben, um sie zu vernichten, wurde 
nach seinem Verfahren auf der Polizei-
wache zum Gericht gebracht und dort 
festgenommen.” (21.07.2016)
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TRT News; FETO-Bücher im Müll in Adıyaman gefunden
,,In einem Müllcontainer in Adıyaman wurde eine große Anzahl von Büchern, CDs 

und Zeitungen gefunden, die der Fetullah-Terrororganisation/Parallelstaat (FETÖ/PDY) 
gehören.” (26.08.2016)

Omedyam; Zahlreiche Bücher der FETO wurden beschlagnahmt
„Zahlreiche Bücher der FETO wurden beschlagnahmt. Im Rahmen der laufenden Er-

mittlungen zum Putschversuch wurden bei den Operationen in den Wohnheimen in den 
Städten Gelendost und Keçiborlu, die der FETO zugerechnet werden, 9 Personen fest-
genommen und Hunderte von Büchern des Anführers der Terrororganisation beschlag-
nahmt.“ (26.07.2016)
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Omedyam; CDs und Bücher von Gülen unter der Brücke beschlagnahmt
„Nach Auswertung eines Berichts des Gendarmeriekommandos des Bezirks Keskin durch-
suchten Teams des Gendarmeriekommandos die Brücke des Dorfes Yenialibudak in die-
sem Bezirk. Bei der Durchsuchung, die auf Anweisung der Staatsanwaltschaft durchgeführt 
wurde, fanden die Teams 400 Bücher, 80 CDs, 5 Kassetten und 20 Taschen-Cevsens, die 
dem FETO-Führer Gülen gehören und unter die Brücke geworfen wurden. Während die von 
den Sicherheitsteams eingeleiteten Ermittlungen weitergehen, wird davon ausgegangen, 
dass die beschlagnahmten Bücher, CDs und Kassetten für die Ausbildung der Mitglieder 
der Organisation in den Wohnheimen und Vereinen der Organisation verwendet wurden.“ 
(13.08.2016)

İleri News; Aserbaidschanischer Politiker, der Bücher von Fethullah Gülen 
in seinem Haus hat, wurde verhaftet
„Faig Amirov, einer der führenden Köpfe der Aserbaidschanischen Volksfront, wurde zu 
einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil in seinem Auto Bücher von Fethullah Gülen gefunden 
wurden.“ (22.08.2016).
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TRT News; Fingerabdrücke von Polizisten in FETO-Büchern gefunden
„Der Polizeibeamte und der Mitarbeiter eines Logistikunternehmens, deren Fingerabdrücke 
bei der Untersuchung der auf das Grundstück in Samsun geworfenen, der FETO gehören-
den Bücher gefunden wurden, wurden festgenommen.“ (23.09.2016)

Kars Manşet; FETÖ-Lagerhaus gesprengt!
„Bei den unter der Koordination der Staatsanwaltschaft Kars/Kağızman durchgeführten 
Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Organisationsunterlagen der FETO-Mitglieder in 
einem Lagerhaus aufbewahrt wurden. Bei der Durchsuchung des Lagers wurden ca. 10.000 
Bücher, darunter auch Bücher des FETO-Führers Gülen, ein in einem Stahltresor aufbe-
wahrter Dollarschein, zahlreiche Computer, CDs und Organisationsunterlagen gefunden. Die 
beschlagnahmten Bücher und Dokumente wurden zur Untersuchung auf die Polizeiwache 
gebracht.“ (17.11.2016)
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Cumhuriyet; Ein Universitätsstudent, dessen Fingerabdrücke in einem FETO-Buch im 
Müll gefunden wurden, wurde in Gewahrsam genommen
„Ein Universitätsstudent, der angeblich Fingerabdrücke auf FETO-Büchern hatte, die in Sam-
sun in den Müll geworfen wurden, wurde von der Polizei festgenommen. Den Angaben zu-
folge informierten die Bürger, die bemerkten, dass die Bücher der FETO in den Müllcontainer 
geworfen wurden, die Polizei. Die Teams der Abteilung für Tatortuntersuchungen der Polizei 
Samsun stellten fest, dass der Fingerabdruck, den sie bei der Untersuchung des Buches im 
Müll gefunden hatten, zu einem 22-jährigen Universitätsstudenten gehörte. Er wurde von 
den Teams der Anti-Terrorismus-Abteilung (TEM) der Polizei Samsun festgenommen.“ (11. 
07.2017)
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Yeni Düzen; Verhaftet wegen des Buches von Fethullah Gülen
„Er wurde wegen des Buches von Fethullah Gülen verhaftet. A.A. wurde durch die 5 Bände 
von ,,Sonsuz Nur” von Fethullah Gülen ertappt, die er vergaß mitzunehmen, als er aus sei-
nem Haus im Dorf Yeni Boğaziçi auszog.“ (09.09.2017)
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Antalya Hürses; FETO Bücher im Wald
„FETO-Bücher im Wald. Die Teams der Polizeidirektion Alanya, die für die Bekämpfung des 
Schmuggels und der organisierten Kriminalität zuständig sind, haben eine Untersuchung 
eingeleitet, nachdem sie erfahren haben, dass sich in einem Waldgebiet in Taşatan Bücher, 
CDs, Kassetten und Zeitungen befinden, die dem Führer der FETÖ/PDY gehören. Bei der 
Durchsuchung der Region wurden in dem Waldgebiet zahlreiche Bücher, CDs, Kassetten 
und Zeitungen gefunden, die der Organisation gehören. Die gesammelten Dokumente wur-
den auf die Polizeiwache gebracht.“(26.09.2017)

Bilecik News; Beschlagnahmte FETO-Bücher
„In Bilecik beschlagnahmten Gendarmerie-Teams auf einem leeren Feld in zwei Säcken 70 
Bücher, die der FETO gehören.“(26.12.2017)
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Haberler.com; Bücher und CDs des Anführers von Balıkesir (FETÖ) 
wurden im Meer gefunden
„Nach Angaben des Gouverneursbüros bemerkte S.E., der vor der Marmara-Insel fischte, 
dass eine große schwarze Tasche, während er Garnelen fischte. Als er sah, dass sich in der 
Tasche Bücher und CDs von Fethullah Gülen, dem Führer der FETÖ, befanden, meldete S.E. 
die Situation bei der Polizei. Die Polizei entdeckte 93 Bücher, 12 CDs und 2 Kassetten, von 
denen die meisten Gülen gehörten, und leitete eine Untersuchung ein, um die Person(en) zu 
ermitteln, die diese Materialien ins Meer geworfen hatten.“ (26.02.2019)
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Milliyet; Im Heuhaufen gefunden!
„In einem Dorf im Bezirk Tavsanli in Kütahya wurden verbotene Bücher und Organisations-
unterlagen der Fetullah-Terrororganisation (FETO) beschlagnahmt.“ (10.10.2019)

Bursa Hakimiyet; Er wurde 
mit der vom FETÖ-Führer Gülen 
signierten Uhr erwischt!
„Operation gegen FETÖ/PDY in Mersin. 
In der Wohnung des Verdächtigen wur-
den eine vom FETÖ-Führer Fethullah 
Gülen unterzeichnete Uhr, 51 verbotene 
Publikationen, digitales Material und 
Notizbücher, in denen einige Notizen 
geschrieben waren, beschlagnahmt.“ 
(15.06.2020)
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Eskisehir Express; Fingerabdruck eines FETÖ-verdächtigen Anwalts in Eskişehir entdeckt
„Es wurde festgestellt, dass İbrahim Temur, der Anwalt von Orhan Karakuş, der im Rah-
men des gegen ihn angestrengten Verfahrens wegen seiner Mitgliedschaft in der FETÖ/
PDY verurteilt wurde, ebenfalls wegen desselben Verbrechens verurteilt wurde und seine 
Akte beim Obersten Gerichtshof liegt. Die Kammer des Gerichts verurteilte den Anwalt des 
Angeklagten zu einem Berufsverbot von einem Jahr. Es wurde festgestellt, dass Karakuş’ 
Fingerabdrücke auch in dem Buch von Fetullah Gülen, dem Führer der Organisation, gefun-
den wurden, das im Keller von Eskişehir Odunpazarı beschlagnahmt wurde.“ (07.12.2020)

Die oben genannten Ereignisse sind 
nur einige Beispiele. Die fraglichen 
Bücher sind diejenigen, die mit Ge-
nehmigung der zuständigen staatli-
chen Institutionen gedruckt und zum 
Verkauf angeboten wurden, lange vor 
dem 15. Juli. Es handelt sich dabei um 
Bücher und andere Veröffentlichungen, 
die im Rahmen des in der Verfassung 

und in internationalen Übereinkommen 
garantierten Rechts auf Informati-
onsfreiheit erworben wurden. Bis vor 
kurzem wurden diese Publikationen 
in Zeitungen beworben, gefördert und 
sogar gelobt. In der Bibliothek der 
Großen Nationalversammlung der 
Türkei wurden 64 von Fethullah Gülen 
signierte Bücher gefunden.



BUCHVERBOTE UND 
OBSTRUKTIONEN 
IN GEFÄNGNISSEN
In der Presse, in den Berichten der 

Menschenrechtsvereinigungen und der 
Vereinigung der Zivilgesellschaft im 
Strafvollzug wurden Briefe und Stel-
lungnahmen von Anwälten über Buch-
beschränkungen, Beschlagnahmungen 
und Rückgabepraktiken in vielen Ge-
fängnissen der Türkei veröffentlicht. Es 
wurde vorgebracht, dass einige Bücher 
von den Gefängnisverwaltungen nicht 
mitgenommen wurden, obwohl sie nicht 
verboten sind, und dass die Forderungen 
der Häftlinge und Verurteilten nach diesen 
Büchern ohne Angabe von Gründen 
abgelehnt wurden. Das Schreiben des 
Justizministeriums vom 25. Novem-
ber 2016 mit der Nummer 66708689-
204.08.00-E.3260/135460, das an alle 
Gefängnisse verschickt wurde, dient 
dazu, die Aufnahme von Büchern in die 
Gefängnisse zu verhindern. Im Inhalt des 
Schreibens heißt es: ,,An die Häftlinge und 
Verurteilten können nur pädagogische 
Publikationen geliefert werden, der Inhalt 
aller fremdsprachigen Publikationen wird 
geprüft und gegebenenfalls geliefert, 
schriftliche Rechtsvorschriften wie die 
Verfassung, das TCK, das CMK oder die 

Rechtsvorschriften, die aus der Com-
puterumgebung ausgedruckt werden 
können, wie Bücher, die sich nicht in der 
Bibliothek der Anstalt befinden, und die 
OHAL-Verordnung können durch die 
Justizvollzugsanstalt geliefert werden, 
vorausgesetzt, dass die Gebühren vom 
Geldkonto der Verurteilten und Häftlinge 
bezahlt werden.” Aufgrund der weiten 
Auslegung dieser Anweisung durch einige 
Gefängnisse wird die Beschränkung des 
Zugangs zu Büchern inzwischen als 
Sanktion eingesetzt.

Einige Beispiele für Fälle, die sich 
in der Presse und in Berichten über Bü-
cherverbote widerspiegeln;

Im Silivri-Gefängnis;
  ,,Die Zeit der Kurden in Rojava 

(Rojava Kürtlerin Zamanı)” von Fehim 
Taştekin und „Der Feind auf der Brücke 
(Köprüdeki Düşman)” von Murat Türk,

  Dan Browns Bestseller „The Da Vin-
ci Code” (weil das Silivri-Gefängnis den 
Verlag “Goldene Bücher” mit der “Golde-
nen Generation” der FETO verwechselte),

  Bücher, die dem CHP-Premier-
minister und ehemaligen Istanbuler Abge-
ordneten Eren Erdem im Silivri-Gefängnis 
zu seiner Verteidigung geschickt wurden,

Im Diyarbakır-Gefängnis Typ D;
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  „Das wollte ich dir auch sagen (Ben 
de Sana Onu Söyleyecektim )” und “Deut-
sche Ideologie (Alman İdeolojisi)” Bücher,

  Das Kurzgeschichtenbuch „Seher”, 
der Bestseller des HDP-Vorsitzenden 
Selahattin Demirtaş,

  „Wenn die Dunkelheit kommt (Kar-
anlık Çökerken)”, „Optimismus gegen Ver-
zweiflung (Umutsuzluğa Karşı İyimserlik)”, 
„Machteliten (İktidar Seçkinleri)”, „Robin-
son Crusoe”, „Der kleine Prinz”, „Ali Baba 
und die vierzig Räuber”, „Peter Pan”, „Tom 
Sawyer” und „Im Schatten der Flügel”

Im  Tekirdağ- Gefängnis Typ T 
(Geschlossene Einrichtung), 

  Prof. Dr. Arman Kırıms „Smart Pur-
ple Cow(Mor İneğin Akıllısı)”, Honore de 
Balzacs Weltklassiker „Goriot Baba”, Hans 
Magnus Enzensbergers „Havanna Trial”, 
Manuel Tiagos „Tomorrow is Ours, Com-
rades”, John Steinbecks „Martin Eden”, 
Nadiye Çobanoğlus „Guerilla Tanya”, Che 
Gueveras „Kriegserinnerungen”, Ernst 
Peter Fischers „Leipziger Prozess” und 
Fjodor Gladkovs „Zement” sowie weitere 
beschlagnahmte Bücher.

Im Tekirdağ No. 2 F Typ Gefängnis;
  Bücher, die aus dem Ausland 

geschickt werden (mit der Bitte, sie gegen 
Bezahlung über die Gefängnisverwaltung 
zu erwerben),

In Antalya L Typ Gefängnis;
  Von Angehörigen mitgebrachte 

Bücher für Inhaftierte,
  Die Bücher „Umuda Bir Ülke” und 

„Blaues Land”, die der Autor Fırat Can im 
Gefängnis geschrieben hat,

Im Bafra- Gefängnis  Typ T 
(Geschlossene Einrichtung)_

  Das Buch „Back Tomorrow” von 
Adil Okay, zugesandt an den Autor Haydar 
Demir,

Im Siverek-Gefängnis;
  „Türkisches Wörterbuch”, „Les 

Miserables” von Victor Hugo und „Osma-

nische Geschichte”, die der überstellte 
Häftling mitbrachte

Im Elazig-Gefängnis;
  Deutsche und englische Bücher für 

den inhaftierten deutschen Forscher, der 
kein Türkisch spricht,

Im Hochsicherheitsgefängnis Van;
  Das Buch trug den Namen „Diren 

Sol Yanım” (mit der Begründung, es sei 
in einem sozialistischen literarischen Stil 
geschrieben),

Im Kırıkkale Gefängnis Typ  F:
  Bücher und Zeitschriften, die von 

Familienangehörigen, Anwälten und 
Besuchern mitgebracht werden,

Im Tokat-Gefängnis Typ T:  
  Bücher und Zeitschriften, kur-

disch-türkische Wörterbücher, die von 
den Familien mitgebracht und per Post 
verschickt wurden, transportierten die 
Häftlinge,

Im Gefängnis von Düzce:
  Andersdenkende Bücher und Veröf-

fentlichungen sowie alle Bücher, die nicht 
den “gesehenen” Stempel eines anderen 
Gefängnisses tragen

In Denizli-Gefängnis Typ T:
  Das ,,Handbuch der Rechte von 

Gefangenen”, das von der Vereinigung der 
Zivilgesellschaft im Strafvollzugssystem 
unter Mitwirkung der türkischen Instituti-
on für Menschenrechtsgleichheit und der 
Europäischen Union erstellt wurde und in 
dem die Rechte von Gefangenen erläutert 
werden und erklärt wird, was sie im Falle 
einer Verletzung tun sollten.

Im Gefängnis von Kocaeli Typ T;
- Das Gebetbuch und das Lehrbuch

für den Beruf wurden der Person namens 
A.C. nicht übergeben.

Wie aus den in den Medien wiederge-
gebenen Nachrichten zu entnehmen ist, 
verhängen Gefängnisverwaltungen aus 
verschiedenen Gründen Bücherverbote.
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Rechtlicher Status
Laut Artikel 15 der türkischen 

Verfassung ist die Aussetzung von 
fünf Rechten in Form des Rechts auf 
Leben, des Verbots von Folter und 
Misshandlung, des Grundsatzes, dass 
die Äußerung von Religion, Gewissen, 
Gedanken und Überzeugungen nicht 
erzwungen und nicht verurteilt werden 
darf, des Grundsatzes der Nichtrück-
wirkung von Verbrechen und Strafen 
und der Unschuldsvermutung verbo-
ten. Nach den Bestimmungen dieses 
Artikels kann eine Person auch im Falle 
von Krieg, Mobilmachung, Kriegs-
recht oder Notstand nicht gezwungen 
werden, ihre Gedanken und Meinungen 
zu äußern, und sie kann nicht dafür 
angeklagt werden. 

Artikel 25 der Verfassung mit dem 
Titel „Gedanken- und Meinungsfreiheit” 
enthält keinen Grund für eine Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit. Sie 
kann daher nicht durch eine besondere 
Maßnahme eingeschränkt werden.

Obwohl es möglich ist, Verpflich-
tungen in Bezug auf bestimmte Rechte 
in verwaltungstechnischen Dringlich-
keitsverfahren auszusetzen, kann ein 
solcher Schritt gemäß Artikel 15 der 
EMRK nur ,,in dem durch die Umstände 
gebotenen Maße” erfolgen.

Gemäß Artikel 30 der Verfassung, 
der den Schutz der Medienwerkzeuge 
regelt (geändert: 7/5/2004-5170/4 
Art.), „können die Druckerei und ihre 
Nebengebäude sowie die Presse-
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werkzeuge, die gemäß dem Gesetz 
als Presseunternehmen eingerichtet 
wurden, nicht mit der Begründung 
beschlagnahmt, eingezogen oder am 
Betrieb gehindert werden, dass sie 
Werkzeuge des Verbrechens sind.” In 
Artikel 31, der das Recht auf Nutzung 
von Nicht-Pressemassenmedien in 
den Händen von juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts regelt, heißt 
es: „Einzelpersonen und politische 
Parteien haben das Recht auf Nut-
zung von Nicht-Pressemassenmedien 
und Rundfunkgeräten im Besitz von 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Die Bedingungen und Verfah-
ren für diese Nutzung sind gesetzlich 
geregelt. (Geändert: 3/10/2001-
4709/11 Art.) Das Gesetz darf keine 
Beschränkungen auferlegen, die die Öf-
fentlichkeit daran hindern, Nachrichten 
zu erhalten, Gedanken und Meinungen 
zu äußern und sich frei eine öffentliche 
Meinung zu bilden, außer aus Gründen 
der nationalen Sicherheit, der öffentli-
chen Ordnung, der öffentlichen Moral 
und des Gesundheitsschutzes. “

Bei Verstößen gegen das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und -ver-
breitung und die Pressefreiheit kann 
die Prüfung bestimmter Äußerungen 
durch die Justizbehörden, indem sie 
aus dem Zusammenhang gerissen 
werden, zu fehlerhaften Ergebnissen 
bei der Anwendung der Grundsätze der 
Artikel 13, 26 und 28 der Verfassung 
führen. In diesem Rahmen rechtfertigt 
die Tatsache, dass eine Meinungsäu-
ßerung eine Gefahr für die „nationale 
Sicherheit” darstellt, wenn sie aus dem 
Kontext, in dem sie geäußert wurde, 
herausgelöst wird, für sich allein noch 
keinen Eingriff in diese Äußerung. In 
der ständigen Rechtsprechung des 

EGMR hat das Gericht stets betont, 
dass es angebracht ist, die in den 
Worten und Äußerungen verwendeten 
Begriffe und den Kontext, in dem sie 
geschrieben wurden, zu berücksich-
tigen, um festzustellen, ob die Worte 
oder Texte im Zusammenhang mit 
den Meinungsäußerungen in ihrer 
Gesamtheit zu Gewalt aufrufen. (Özgür 
Gündem/Türkiye, B. Nr.: 23144/93, 
16.3.2000 S 63; Süre/Türkiye, B. Nr.: 
24762/94, 8.7.1999 S 12, 58)

Einer der Faktoren, die eine ord-
nungsgemäße Rechtspflege gewähr-
leisten, ist, dass die Gerichte ihre 
Entscheidungen ausreichend begrün-
den. In der Begründung von Artikel 141 
der Verfassung heißt es: „Es ist wichtig, 
die Grundlage der Entscheidung klar 
genug zu benennen, um die Kontrolle 
der Fairness zu gewährleisten”. Eine 
weitere Grundlage für die Verpflich-
tung, eine begründete Entscheidung 
zu treffen, besteht darin, dass es für 
die Parteien wichtig ist, zu wissen, ob 
die Ansprüche in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften geprüft wurden, 
um das Vertrauen in die Gerichte zu 
gewährleisten.

Der Umfang der Begründungs-
pflicht hängt von der Art der Entschei-
dung ab, und der Umfang dieser Pflicht 
kann durch die Bewertung der Um-
stände des konkreten Falles bestimmt 
werden. Nach Artikel 141 Absatz 3 der 
Verfassung sind die Gerichte verpflich-
tet, ihre Entscheidungen zu begründen.

In der Rechtssache Salihoğlu 
v. Türkei (Antrag Nr: 1606/03 wur-
de infolge einer  Durchsuchung der
Antragsteller zu einer dreimonatigen
Haftstrafe verurteilt und eine Geld-
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strafe verhängt aufgrund des Besitzes 
verbotener Veröffentlichungen. Es ging 
dabei um die Wochenzeitung „Yedinci 
Gündem” vom 15. bis 21. September 
2001 und die Zeitungsbeilage vom 29. 
September bis 5. Oktober 2001. Der 
EGMR vertrat die Auffassung, dass sei-
ne von der Verfassung und der EMRK 
garantierte Informationsfreiheit verletzt 
worden sei.

Unter den Umständen des vorlie-
genden Falles stellte der EGMR fest, 
dass der Antragsteller nicht in einem 
„vernünftigen Ausmaß” vorhersehen 
konnte, dass der Besitz von umstrit-
tenen Veröffentlichungen zu einer 
Strafe nach Artikel 526 des früheren 
türkischen Strafgesetzbuches führen 
könnte, dass unter diesen Umständen 
das Erfordernis der Vorhersehbarkeit 
nicht erfüllt war, und kam daher zu 
dem Schluss, dass der Eingriff nicht 
„gesetzlich” vorgeschrieben war, und 
stellte fest, dass eine Verletzung von 
Artikel 10 der EMRK vorlag.

Wenn der EGMR den Vorwurf der 
Verletzung des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung prüft, möchte er unter-
suchen, ob die Äußerungen zu Gewalt 
oder Rebellion aufrufen oder ob es sich 
um Hassreden handelt. Auch hier soll-
ten bei der Bewertung der Erklärungen 
zur Meinungsäußerung die Umstände 
berücksichtigt werden. (Siehe Urteile 
Sürek-Türkei, Gerger-Türkei)

In Bezug auf die Individualbe-
schwerde (Antrag Nr. 2013/409), die 
Abdullah Öcalan beim Verfassungs-
gerichtshof eingereicht hat, mit der 
Begründung, dass die Artikel 25, 26, 90 
und 141 der Verfassung verletzt wur-
den, als sein Buch in gedruckter Form 

beschlagnahmt wurde, entschied das 
Verfassungsgerichts vom 25.06.2014, 
dass die in den Artikeln 26 und 28 der 
Verfassung garantierte Freiheit der 
Meinungsäußerung und Gedankenver-
breitung des Antragstellers sowie die 
Pressefreiheit verletzt wurden.

In der Begründung der entspre-
chenden Entscheidung heißt es: „Es ist 
klar, dass durch die Beschlagnahme 
und Vernichtung des fraglichen Buches 
ein Eingriff in die Meinungs- und Ver-
breitungsfreiheit des Klägers stattge-
funden hat. Andererseits ist die Freiheit 
der Presse, Nachrichten, Gedanken und 
Informationen frei und ohne vorherige 
Kontrolle veröffentlichen zu können, ein 
wesentlicher Bestandteil der Presse-
freiheit, ebenso wie die freie Verbrei-
tung von Druckwerken. Aus diesem 
Grund wurde in das Verbot der Ver-
breitung des Druckwerks und dessen 
Beschlagnahme sowie in die Freiheit 
der Meinungsäußerung und Gedanken-
verbreitung und in diesem Rahmen in 
die Pressefreiheit eingegriffen. Bei der 
Prüfung des Buches in seiner Gesamt-
heit wurde es nach der Auffassung des 
Antragstellers nicht als Anstiftung und 
Ermutigung zu terroristischen Metho-
den, d. h. zur Gewaltanwendung, zum 
Hass, zur Rache oder zum bewaffne-
ten Widerstand, oder als Lobpreisung 
der Gewalt bewertet. Im Gegenteil, in 
einem Umfeld, in dem es seit einiger 
Zeit keine bewaffneten Auseinander-
setzungen mit den Sicherheitskräften 
mehr gibt, analysiert der Antragsteller 
die kurdische Frage aus seiner eigenen 
Perspektive, fordert ein Ende des be-
waffneten Konflikts und eine Einigung 
auf eine demokratische Lösung. Es ist 
anzumerken, dass die Behörden, die 
öffentliche Gewalt ausüben, einen sehr 
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engen Ermessensspielraum haben, 
wenn es darum geht, politische Äuße-
rungen von öffentlichem Interesse oder 
Diskussionen über soziale Probleme, 
wie die vom Antragsteller in dem Buch 
aufgeworfenen Fragen, zu begrenzen. 
Für die Behörden oder einen Teil der 
Gesellschaft unangenehme Gedanken 
können nicht eingeschränkt werden, 
es sei denn, sie rufen zu Gewalt auf, 
rechtfertigen terroristische Handlun-
gen und unterstützen die Erzeugung 
von Hass (siehe S. 105). Aus diesem 
Grund wurde der Schluss gezogen, 
dass die Gründe für die Beschlagnah-
me des Buches, das Gegenstand des 
Antrags war, in der freien Meinungsäu-
ßerung und -verbreitung des Klägers 
lagen, und dass in diesem Zusammen-
hang der Eingriff in die Pressefreiheit 
in einer demokratischen Gesellschaft 
nicht notwendig und verhältnismäßig 
war. In Anbetracht der vorgenannten 
Punkte wurde der Schluss gezogen, 
dass die Sammlung der fraglichen 
Bücher und die Vernichtung eines 
Teils der gesammelten Bücher ohne 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschrie-
benen Verfahrens auf der Grundlage 
des Beschlagnahmebeschlusses als 
Schutzmaßnahme im Hinblick auf die 
angestrebten Ziele unverhältnismäßig 
ist und in diesem Zusammenhang in 
einer demokratischen Gesellschaft 
nicht erforderlich ist und nicht dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
entspricht. Aus diesen Gründen ist 
festzustellen, dass die in den Artikeln 
26 und 28 der Verfassung garantierte 
Meinungs- und Verbreitungsfreiheit 
des Klägers sowie die Pressefreiheit 
verletzt worden sind.“

Dieses Urteil zeigt eindeutig, dass 
bei den Verstößen nach dem 15. Juli, 

die Gegenstand des Berichts sind, alle 
vom Verfassungsgericht, der höchsten 
Instanz des innerstaatlichen Rechts, 
zugrunde gelegten rechtlichen Kriterien 
ignoriert wurden.

Schlussfolgerung
Ideen und Gedanken können nicht 

eingeschränkt werden, solange sie 
nicht zu Gewalt aufrufen, terroristische 
Handlungen rechtfertigen und die 
Entstehung von Hass unterstützen. 
Verbotene Veröffentlichungen, die 
Gegenstand des Berichts sind, fallen 
in den Bereich der Meinungs- und 
Verbreitungsfreiheit, die ein Verfas-
sungsrecht ist.

Alle verbotenen Veröffentlichungen 
haben religiöse, soziale, historische 
und kulturelle Inhalte und stellen keine 
Aufforderung und/oder Ermutigung zu 
Zwang und Gewalt dar. Aus diesem 
Grund besteht kein Zweifel, dass ein 
Eingriff in die Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und Gedankenverbreitung vor-
liegt, da der Grund für das Verbot der 
fraglichen Veröffentlichungen eindeutig 
rechtswidrig ist.

Die Krise der Meinungsfreiheit 
steht nun in direktem Zusammenhang 
mit der Verfassungskrise, die mit der 
Krise der Rechtsstaatlichkeit in der 
Türkei und der Nichtumsetzung der 
jüngsten Entscheidungen des Verfas-
sungsgerichts begann. Daher muss 
man akzeptieren, dass die Lösung des 
Problems darin besteht, so schnell 
wie möglich zur Rechtsstaatlichkeit 
zurückzukehren.

Die Praxis der Bestrafung und 
Denunziation von Einzelpersonen als 
Terrorist:innen aufgrund des Besitzes 
und der Lektüre von Büchern, die nicht 
zu Gewalt und Ausschreitungen aufru-
fen, muss sofort eingestellt werden. 
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